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Parlanentarische Anfrage von 
Abg .Haige.nnoser, Dr. Dillersberger 
um Dr. Ofner betr. ein Lames
gesetz über OrtsIBlllen;Jebun;J in 
Südtirol 

An den 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

" 't'lJ'IAB 
1990 -02- 21 
zu 'I9<f3/J 

Parlanent 

Wien 

Die Abgeordneten ZlIn Nationalrat HaigeImoser, Dr. Di1lersberger um Dr. 

Ofner haben am 6. Februar 1990 an midl unter der Zl.. 4983/J eine 

sdlriftliche Anfrage geridltet, welche den fol.gemen wortlaut hat: 

"Den unterfertigten Abgeordneten ist beiliegemer Gesetzesentwurf 

zugegan;Jen, den der ehenalige Lameshauptmannstell vertreter von Südtirol, 

Dr. Alfons Benedikter, ausgearbei tet hat. 

Nachden sich aus der Begründun;J des Gesetzesentwurfes ergibt, daß die 

an;Jestrebten Regelun;Jen sowohl internationalen als auch nationalen 

italienischen Redlt entsprechen, stellen die unterfertigten Abgeordneten 

an den Herrn Bumesninister für auswärtige AD:Jelegerilei ten nadlsteheme 

Anfrage: 

I) Wie bewerten Sie den vorliegemen Gesetzesentwurf? 

2) Sim Sie bereit, eine entsprecheme Gesetz es initiative im Rahnen Ihrer 

internationalen Kontakte mit der italienischen Regierun;J zu 

unterstützen? 

3) FÜr den Fall, daß die Frage 2 mit ja beantwortet wird: 

Welche konkreten Sdlritte werden Sie in diesen Sinne setzen? 

FÜr den Fall, daß die Frage 2 mit lEin beantwortet wird: 

WarlIn sim Sie dazu nidlt bereit?n 
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Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Da. ich bei Ste1lul'l1nalmen zu Südtiroler Prd::>lenen scwei t als 

mö;Jlich die von der gewählten Volksvertretul'l1 der südtiroler 

vorgegebene Linie berücksichtige urrl der Gesetzesentwurf an 8. 

Februar 1990 von SÜdtiroler Larrltag mit 23 gegen 3 Stimnen 

abgelehnt wurde, bitte ich Sie \E Verstärrlnis, wenn ich dazu keine 

Stellul'l1nahne mehr beziehe. 

In diesen ~samnenhal'l1 wäre aber festzuhalten, daß das 

Kcalition;progrcmn der Südtiroler Larrlesregierul'l1 die Schafful'l1 

eines Larrlesgesetzes vorsieht, das den amtlichen Gebrauch der 

geographischen Nanericlatur regeln soll (Punkt 10.7 der 

RegieruJ'l1Serklärul'l1 von 10. März 1989). ~ Vorberei tun:J dieses 

Vorhabens hat die Südtiroler Larrlesregierul'l1 eine 

Expertenkamnission eil'l1erichtet, der namhafte Fachleute auf den 

Gebiet der Tq;>onanastik aus österreich, SÜdtirol, Italien urrl der 

Schweiz al'l1ehären. Diese Kcmnission hat an 12. Jänner 1990 in Bmen 

ihre konstituiererrle Sitzul'l1 abgehalten. An der L5sul'l1 dieses 

Prd::>lans wird dennach in Südtirol bereits gearbeitet. 

ad 2) Ich bin grumsätzlich bereit, eine solche Gesetzesini tiati ve laut 

Punkt 10.7 der RegieruJ'l1Serklärul'l1 von 10. März 1989 zu 

unterstützen. 

ad 3) Die weitere VargaJ'l1Sweise kann erst mch Beschlußfassul'l1 im 

Südtiroler Lanitag festgelegt werden. 

für auswärti 
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